
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/1/28 91/04/0239
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1992

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §38 Abs1;

GewO 1973 §74 Abs2 idF 1988/399;

GewO 1973 §77 Abs1 idF 1988/399;

Rechtssatz

Von der in Ansehung gewerblicher Betriebsanlagen unter den bezeichneten Voraussetzungen bestehenden

Genehmigungsp8icht ist der Umfang der auf Grund der Anmeldung eines Anmeldungsgewerbes oder der Erteilung

einer Konzession erlangten Gewerbeberechtigung zu unterscheiden.
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